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Verlängerung der Frist für eine Satzungsänderung! 
 
Ehrenamtspauschale: Die Frist zur notwendigen Änderung der Satzung ist 
bis zum 31. Dezember 2009 verlängert worden. 
 
 
Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen: 
 
IV C 4 - S 2121/07/0010  
Anwendung des § 3 Nr. 26a EStG;  
Zahlungen an den ehrenamtlichen Vorstand  
 
Nach den Feststellungen der Finanzverwaltung haben gemeinnützige 
Vereine die Einführung des neuen Steuerfreibetrags für Einnahmen aus 
nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer 
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke in Höhe von 500 Euro im 
Jahr durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements vom 10. Oktober 2007 (vgl. § 3 Nr. 26a des 
Einkommensteuergesetzes - EStG) zum Anlass genommen, pauschale 
Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des 
Vorstands zu zahlen. Nach den für Vereine geltenden zivilrechtlichen 
Vorschriften (§ 27 Abs. 3 i. V. m. § 662 BGB) übt der Vorstand sein Amt 
jedoch grundsätzlich ehrenamtlich aus. Diese Bestimmung ist durch die 
Satzung des Vereins abänderbar. Die Organe des Vereins handeln aber 
dann pflichtwidrig, wenn sie ohne ausdrückliche Erlaubnis in der Satzung 
pauschale Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergütungen an 
Mitglieder des Vorstands zahlen.  
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt dazu 
Folgendes:  
Ein Verein, dessen Satzung nicht ausdrücklich die Bezahlung des 
Vorstands erlaubt und der dennoch pauschale Aufwandsentschädigungen 
oder sonstige Vergütungen an Mitglieder des Vorstands zahlt, verstößt 
gegen das Gebot der Selbstlosigkeit und kann nicht als gemeinnützig 
behandelt werden. Zur Bezahlung des Vorstands gehören auch 
Vergütungen, die - z. B. wegen einer Aufrechnung oder der Vereinbarung 
einer Rückspende - nicht durch Barzahlung oder Überweisung tatsächlich 
ausgezahlt werden. Von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit des 
Vereins ist aus Billigkeitsgründen jedoch abzusehen, wenn die Zahlungen 
nach dem 10. Oktober 2007 geleistet wurden, nicht unangemessen hoch 
waren und die Mitgliederversammlung bis zum 31. Dezember 2009 eine 
Satzungsänderung beschließt, die eine Bezahlung der Vorstandsmitglieder 
zulässt.  
Dieses Schreiben ersetzt mein Schreiben vom 9. März 2009 - IV C 4 - S 
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2121/07/0010 (BStBl I S. 445) und Nummer 8 meines Schreibens vom 
25. November 2008 - IV C 4 - S 2121/07/0010 (BStBl I S. 985), soweit 
die Ausführungen in diesem Abschnitt den vorstehenden Regelungen 
entgegenstehen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf 
hingewiesen, dass die Formulierung „ehrenamtlich (unentgeltlich) tätig“ in 
Nummer 8 Abs. 1 Satz 1 meines Schreibens vom 25. November 2008 
keine Definition der Begriffe beinhaltet und daraus nicht geschlossen 
werden kann, dass die Begriffe „ehrenamtlich“ und „unentgeltlich“ 
gleichzusetzen sind. Die Formulierung soll lediglich besagen, dass 
Satzungsbestimmungen über eine ehrenamtliche und/oder unentgeltliche 
Tätigkeit des Vorstands dieselben Folgen für die Gemeinnützigkeit haben.  
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.  
Im Auftrag  
Weiser 
 
Hintergrund: Solange die Satzung des Vereins vorschreibt, dass 
Vorstandsarbeit unentgeltlich oder ehrenamtlich erbracht werden muss, 
darf die sogenannte Ehrenamtspauschale nicht an die Vorstandsmitglieder 
ausgezahlt werden. Vereine riskieren damit unter Umständen die 
Anerkennung der Gemeinnützigkeit. 
 
© LandesSportBund NRW e.V. für VIBSS-ONLINE am 27.04.2009 
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Anwendungs- Erlass zur Ehrenamtspauschale des 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) vom 25.11.2008 
 
Nach der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder (siehe 
Stellungnahme des Finanzministerium Baden-Württemberg zu den vielen 
offenen Fragen zur Anwendung der Ehrenamtspauschale im Mai 2008) 
wurde am 25. November 2008 vom Bundesministerium der Finanzen das 
lang erwartete Anwendungsschreiben zu § 3 Nr. 26 a EStG veröffentlicht. 
 
A) Begünstigte Tätigkeiten 
Um den Freibetrag nach § 3 Nr. 26 a EStG (Einkommensteuergesetz) in 
Anspruch nehmen zu können, muss eine Tätigkeit im Dienst oder Auftrag 
einer steuerbegünstigten Körperschaft (Verein) für deren ideellen Bereich 
einschließlich der Zweckbetriebe ausgeübt werden.  
Für Tätigkeiten im steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und 
bei der Verwaltung des Vermögens darf die Ehrenamtspauschale nicht 
gewährt werden. 
 
Als begünstigte Tätigkeiten sind z.B. die Tätigkeiten der Mitglieder des 
Vorstandes, des Kassierers, der Bürokräfte, des Reinigungspersonals, des 
Platzwartes, des Aufsichtspersonals, der Betreuer und Assistenzbetreuer 
im Sinne des Betreuungsgesetzes  genannt. 
Die Tätigkeit der Amateursportler ist nicht begünstigt. 
 
 
B) Nebenberuflichkeit 
Ob eine nebenberufliche Tätigkeit vorliegt, wird für § 3 Nr. 26 EStG 
(Übungsleiterfreibetrag) und nach § 3 Nr. a EStG  (Ehrenamtsfreibetrag) 
nach den gleichen Prüfkriterien beurteilt. 
 
Nebenberuflichkeit 
Eine Tätigkeit wird nebenberuflich ausgeübt, wenn sie - bezogen auf das 
Kalenderjahr - nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines 
vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. Es können deshalb 
auch solche Personen nebenberuflich tätig sein, die im steuerrechtlichen 
Sinne keinen Hauptberuf ausüben, z. B. Hausfrauen, Vermieter, 
Studenten, Rentner oder Arbeitslose. Übt ein Steuerpflichtiger mehrere 
verschiedenartige Tätigkeiten i. S. d. § 3 Nr. 26 oder 26a EStG aus, ist die 
Nebenberuflichkeit für jede Tätigkeit getrennt zu beurteilen. Mehrere 
gleichartige Tätigkeiten sind zusammenzufassen, wenn sie sich nach der 
Verkehrsanschauung als Ausübung eines einheitlichen Hauptberufs 
darstellen, z. B. Erledigung der Buchführung oder Aufzeichnungen von 
jeweils weniger als dem dritten Teil des Pensums einer Bürokraft für 
mehrere gemeinnützige Körperschaften. Eine Tätigkeit wird nicht 
nebenberuflich ausgeübt, wenn sie als Teil der Haupttätigkeit anzusehen 
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ist. Dies ist auch bei formaler Trennung von haupt- und nebenberuflicher, 
selbständiger oder nichtselbständiger Tätigkeit, für denselben Arbeitgeber 
anzunehmen, wenn beide Tätigkeiten gleichartig sind und die 
Nebentätigkeit unter ähnlichen organisatorischen Bedingungen wie die 
Haupttätigkeit ausgeübt wird oder der Steuerpflichtige mit der 
Nebentätigkeit eine ihm aus seinem Dienstverhältnis faktisch oder 
rechtlich obliegende Nebenpflicht erfüllt. 
 
C) Auftraggeber / Arbeitgeber 
Der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 a EStG wird nur gewährt, wenn die 
Tätigkeit im Dienst oder im Auftrag einer gemeinnützigen juristischen 
Person (Körperschaft) erfolgt.  
 
Auftraggeber / Arbeitgeber 
Als juristische Personen des öffentlichen Rechts kommen beispielsweise in 
Betracht Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, Industrie- und 
Handelskammern, Handwerkskammern, Rechtsanwaltskammern, 
Steuerberaterkammern, Wirtschaftsprüferkammern, Ärztekammern, 
Universitäten oder die Träger der Sozialversicherung. Zu den 
Einrichtungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
(KStG) gehören Körperschaften, Personenvereinigungen, Stiftungen und 
Vermögensmassen, die nach der Satzung oder dem Stiftungsgeschäft und 
nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Nicht zu den 
begünstigten Einrichtungen gehören beispielsweise Berufsverbände 
(Arbeitgeberverband, Gewerkschaft) oder Parteien. Fehlt es an einem 
begünstigten Auftraggeber/Arbeitgeber, kann der Freibetrag nicht in 
Anspruch genommen werden.  
Rechtliche Betreuer handeln wegen der rechtlichen und tatsächlichen 
Ausgestaltung des Vormundschafts- und Betreuungswesens im Dienst 
oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts. 
 
 
D) Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke 
Die Ehrenamtspauschale kann von Sportvereinen, die einen 
Freistellungsbescheid im Sinne des § 52 Abs. 2 AO (Abgabenordnung) von 
der Finanzverwaltung vorliegen haben, in Anspruch genommen werden. 
 
Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke 
Die Begriffe der gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Zwecke 
ergeben sich aus den §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung (AO). Eine 
Tätigkeit dient auch dann der selbstlosen Förderung begünstigter Zwecke, 
wenn sie diesen Zwecken nur mittelbar zugute kommt.  
Wird die Tätigkeit im Rahmen der Erfüllung der Satzungszwecke einer 
juristischen Person ausgeübt, die wegen Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke steuerbegünstigt ist, ist im 
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Allgemeinen davon auszugehen, dass die Tätigkeit ebenfalls der Förderung
dieser steuerbegünstigten Zwecke dient. Dies gilt auch dann, wenn die 
nebenberufliche Tätigkeit in einem so genannten Zweckbetrieb i. S. d. §§ 
65 bis 68 AO ausgeübt wird, z. B. als nebenberuflicher Kartenverkäufer in 
einem Museum, Theater oder Opernhaus nach § 68 Nr. 7 AO.  
Der Förderung begünstigter Zwecke kann auch eine Tätigkeit für eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts dienen, z. B. nebenberufliche 
Aufsichtstätigkeit in einem Schwimmbad, nebenberuflicher 
Kirchenvorstand. Dem steht nicht entgegen, dass die Tätigkeit in den 
Hoheitsbereich der juristischen Person des öffentlichen Rechts fallen kann. 
 
 
1: Ehrenamtspauschale und Übungsleiterfreibetrag? 
 
2: Ehrenamtspauschale und Ersatz von Fahrtkosten usw. - ist das 
möglich? 
 
3: Ehrenamtspauschale an Vorstandsmitglieder? 
 
 
4: Der Verein hat aufgrund der Einführung der 
Ehrenamtspauschale diese an den Vorstand gezahlt, obwohl dazu 
keine Satzungsgrundlage besteht. Was ist zu tun? 
 
5: Wie muss der Verein die Zahlungen der Ehrenamtspauschale 
nachweisen? 
 
6: Kann auf die Auszahlung der Ehrenamtspauschale gegen 
Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung (Rück-Spende) 
verzichtet werden? 
7: Ehrenamtspauschale für Amateursportler? 
 
8: Höchstbetrag / bei Zusammenverlangung von Ehegatten 
 
15.12.2008 
 
Fundstelle: BMF-Schreiben 25.11.2008 GZ IV C 4 -  S 2121/07/0010 
Dokument 2008/0656438 31.12.2008  
 
 
© Ulrike Hempel für VIBSS-ONLINE  
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Muster für eine Satzungregelung - Vergütungen für die 
Vereinstätigkeit 
 
Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements vom 10.10.2007 wurde rückwirkend zum 01.01.2007 vom 
Gesetzgeber die Einführung eines neuen Freibetrages für nebenberufliche 
Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts oder einer gemeinnützigen Körperschaft zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke in Höhe von 500,00 Euro pro Person und pro 
Kalenderjahr beschlossen (§ 3 Nr. 26 a EStG).  
 
 
Bei den parlamentarischen Beratungen wurde der Freibetrag regelmäßig 
als "Ehrenamtspauschale" bezeichnet. Diese Bezeichnung wird sich wohl 
durchsetzen. Mit dieser Regelung fördert der Gesetzgeber die Einnahmen 
aus nebenberuflicher Tätigkeit bei einem als gemeinnützig anerkannten 
Verein. 
 
Für Einnahmen, die der Steuerpflichtige für seine nebenberufliche 
Tätigkeit im gemeinnützigen Bereich erhält, fällt bis zur Höhe von 500,00 
Euro keine Lohn- oder Einkommensteuer an. 
 
Die nach § 3 Nr. 26 a EStG steuerfreien Einnahmen sind von der 
Sozialversicherungspflicht befreit (§ 14 Absatz 3 Satz 3 SGB IV). Die 
Befreiung gilt erst ab dem 01.01.2008. 
 
Durch die neu geschaffene "Ehrenamtspauschale" für eine 
"nebenberufliche Tätigkeit" ist es in der Vereinsarbeit und bei der 
Gestaltung der Satzung von erheblicher Bedeutung die ehrenamtliche 
Tätigkeit von der Vergütung im Rahmen eines Anstellungsvertrages oder 
Dienstvertrages zu trennen. 
 
Die Vereinstätigkeit, für die nur ein Auslagenersatz in Betracht kommt, 
wird als ehrenamtliche Tätigkeit bezeichnet. Der ehrenamtlich Tätige 
erhält für seine Opfer an Zeit und Arbeitskraft, also auch für seinen 
Verdienstausfall, keinerlei Entschädigung (OLG Celle NdsRpfl. 1993, 
244/245). Der klassische Aufwendungsersatz umfasst Auslagen des 
Vereins- oder Vorstandsmitglieds, die in seiner Eigenschaft im Verein und 
damit im Interesse des Vereins entstanden sind, wie Reisekosten, Telefon-
und Portokosten etc.. 
 
Davon abzugrenzen ist eine vom Verein an seine Organmitglieder gezahlte
Vergütung. Eine Vergütung wird im Rahmen eines Anstellungsvertrages 
gezahlt. Wird eine Vergütung vom Verein an seine Vorstandsmitglieder 
gezahlt, handelt es sich nicht mehr um eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ein 
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entsprechender Dienstvertrag sollte immer schriftlich vereinbart werden. 
Eine Aufwandspauschale stellt eine Vergütung dar. 
Merke: 
 
Erhält das Vorstandsmitglied oder Vereinsmitglied eine (auch 
niedrige) Vergütung (zum Beispiel in Form einer Pauschale für 
Aufwendungen), dann liegt ein Anstellungsvertrag in der Form 
eines Dienstvertrages vor (§§ 611, 675 BGB). 
Erhält das Vorstandsmitglied nur einen Aufwendungsersatz (§ 670 
BGB), ist es ehrenamtlich tätig. Es wird dann ein 
Auftragsverhältnis gem. §§ 662 ff. BGB begründet. 
 
Diese Unterscheidung ist wichtig. 
 
Viele Satzungen von Sportvereinen regeln, dass der Vorstand und alle 
Amtsträger ehrenamtlich tätig werden. 
 
Wenn eine Satzung die ehrenamtliche Tätigkeit seiner Amtsträger 
vorsieht, darf eine Vergütung bzw. eine Aufwandspauschale nicht gezahlt 
werden. Es darf dann nur ein konkreter Aufwendungsersatz gezahlt 
werden. 
 
Für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen bei 
Gemeinnützigkeit muss die tatsächliche Geschäftsführung mit den 
Satzungsbestimmungen in Einklang stehen (§ 63 AO). Bei Missbräuchen 
kann die Gemeinnützigkeit entzogen werden. 
 
Die Zahlung einer Vergütung in Form der Ehrenamtspauschale muss somit 
auch eine Rechtsgrundlage in der Satzung haben. 
Sollte die Satzung nur eine "ehrenamtliche Tätigkeit" vorsehen, aber eine 
Vergütung in Form der "Ehrenamtspauschale" gezahlt werden, verstößt 
die tatsächliche Geschäftsführung gegen die Satzung. 
 
Aus diesem Grunde ist eine Änderung der Satzung empfehlenswert, wenn 
eine Vergütung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG an die Amtsträger gezahlt 
werden soll  
 
Muster für eine Satzungsregelung: 
 
(1) 
Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt. 
 
(2) 
Der Vorstand/Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 
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beschließen, dass Vereins- und Organämter entgeltlich auf der Grundlage 
eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten 
Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.  
 
Für die Entscheidung über Vertragsbeginn, Vertragsinhalte und 
Vertragsende ist der Vorstand gem. § 26 BGB zuständig.  
 
(3) 
Der Vorstand/Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 
Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene 
Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 
 
(4) 
Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der 
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der 
haushaltsrechtlichen Tätigkeiten, hauptamtlich Beschäftigte für die 
Verwaltung anzustellen. 
Die arbeitsrechtliche Direktionsbefugnis hat der 1. Vorsitzende. 
 
(5) 
Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 
Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, 
die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon und 
Kopier- und Druckkosten.  Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot 
der Sparsamkeit zu beachten. Der Vorstand kann durch Beschluss im 
Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Aufwandspauschalen 
festsetzen. 
 
(6) 
Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 3 
Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungen 
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit prüffähigen Belegen 
und Aufstellungen nachgewiesen werden. 
 
(7) 
Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die von der 
Mitgliederversammlung erlassen und geändert wird. 
 
© LandesSportBund NRW e.V. für VIBSS-ONLINE am 17.06.2008 
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Bei weiteren Fragen zu diesem Thema: 
 
 

0180 – 5 – 738 – 100 (14 Ct./Min. aus dem deut. Festnetz) 

 
 
Ebenso möchten wir auf unser Beratungsangebot hinweisen: 
 
VIBSS, das Vereins-Informations-, Beratungs- und Schulungs-System des 
LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen und seiner Partner, hält für 
Vereins- und Jugendvorstände, die noch in diesem Jahr aktiv werden, ein 
ganz besonderes Angebot parat. Vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert 
wird das Angebot, Vereinsberatung zu besonders günstigen Konditionen in 
Anspruch zu nehmen. 
 
Die Antragsformulare finden sie unter dem folgenden Link: 
 
http://www.vibss.de/vibss/live/dms/psfile/docfile/62/Vereinsber4999411341d07.pdf 
 


